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Akkreditierungsstellen 

 

◼ Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) 

◼ The European Accreditation Council for CME (EACCME) 

◼ European Council for Pharmacy Education Accreditation (ECPhA) 

 

Veranstalter 

◼ Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) 

◼ Schweizerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker (GSASA) 

◼ European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) 

◼ European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) 

◼ Österreichische Gesellschaft für antimikrobielle Chemotherapie (ÖGACH) 

◼ Österreichische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (ÖGIT) 

◼ Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie (DGOP) 

◼ Verein für Onkologische Pharmazie (AFOP) 

◼ European Congress of Oncology Pharmacy (ESOP) 

◼ Fortbildungsakademie Onkologische Pharmazie 

◼ AGES 

◼ Veranstalter, mit Befugnis GxP-Zertifikate zu vergeben 

 



 

 

Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen 

◼ Norddeutschen Zytostatika Workshop (NZW) 

◼ Clinical Pharmacy Conference (CPC) 

◼ Arbeitsgemeinschaft österreichischer Krankenhausapotheker Frühjahresversammlung 

◼ Arbeitsgemeinschaft österreichischer Krankenhausapotheker Herbstversammlung 

◼ Österreichische Gesellschaft für Krankenhauspharmazie Frühjahresmeeting 

◼ Österreichische Gesellschaft für Krankenhauspharmazie Herbstmeeting 

◼ UpToDate Online 

◼ Krankenhauspharmazie Fortbildungspunkte 

◼ Evelina Masterclass pediatric pharmacy 

◼ Intensive care masterclass UK 

◼ Zertifikatskurs "Clinical Pharmacy" - Tübingen 

◼ Antibiotikaführerschein München (Klinikum rechts der Isar) 

◼ Palliativausbildung (Palliativakademie Göttingen) 

◼ Krebsakademie (Oberösterreich) 

 

Stand: 19. Juni 2024 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begleitschreiben zur WBK-
Krankenhausapotheker-
fortbildungsliste 
 

Mit 1. Juli 2024 treten die Richtlinie über die Fortbildung der Apothekerinnen und 

Apotheker und deren Dokumentation (Fortbildungszertifikat) und die Richtlinie zur 

Akkreditierung und Approbation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (AKKO-

RL) in Kraft.  

 

Damit werden die Vorgaben zur Verpflichtenden Fortbildung präzisiert. Kurz zusammen-

gefasst:  innerhalb von drei Jahren sind 150 Fortbildungspunkte zu erbringen; ein 

Fortbildungspunkt entspricht 30 Minuten Zeitaufwand; es gibt akkreditierte Fortbildungs-

punkte (AFP) und Freie Fortbildungspunkte (FFP).  

 

Zur Verwaltung der Fortbildungspunkte wird ein Fortbildungskonto errichtet, welches über die 

Website der Österreichischen Apothekerkammer zugänglich sein wird. Dadurch wird es den 

Apothekerkammermitgliedern möglich sein sich zu jedem Zeitpunkt über die bereits besuchten 

Fortbildungen als auch die dadurch erzielten Fortbildungspunkte zu erkundigen.  

 

In der AKKO-Richtlinie wurde festgelegt, dass spezifische Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen, die sich an Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker richten, einer 

Beurteilung durch die Weiterbildungskommission unterzogen werden, welche dann dem 

Präsidium als Beschlussgrundlage dient.  
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Diese Fortbildungsmaßnahmen werden in der WBK Krankenhausapothekerfortbildungs-

liste zusammengefasst und gelten nach positivem Präsidiumsbeschluss als anerkannt. Die Liste 

beinhaltet neben einzelnen anerkannten Veranstaltungen, vor allem anerkannte Veranstalter als 

auch anerkannte Akkreditierungsstellen. 

 

Die Liste wird in Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Fort- und Weiterbildungsabteilung und 

der Weiterbildungskommission regelmäßig überarbeitet. Ansprechpartner ist die Fort- und 

Weiterbildungsabteilung. 

 

Nach Absolvierung einer der gelisteten Fortbildungen wird über das Fortbildungskonto ein 

individueller Antrag eingereicht und im Zuge dessen von der Fort- und Weiterbildungs-

abteilung die Fortbildungspunkte (AFP und FFP) berechnet und auf das Fortbildungskonten 

gutgeschrieben. 

 

Die Weiterbildung zum Krankenhausfachapotheker ist als Fortbildung der 

Österreichischen Apothekerkammer für die Verpflichtende Fortbildung anerkannt.   

 

Eine aktuelle Version der WBK-Krankenhausapothekerfortbildungsliste sowie eine Übersicht zu 

den Fortbildungen der Österreichischen Apothekerkammer und zu den sonstigen anerkannten 

Fortbildungen, durch welche ebenso Fortbildungspunkte erworben werden können, finden Sie auf 

der Website der Österreichischen Apothekerkammer. 

https://www.apothekerkammer.at/

